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Tarife fur 6ffentliche Behandlungsanlagen

(1) Die Betreiber von offentlichen Behandlungsanlagen haben die Entgelte fur die Behandlung von in Karnten
anfallenden Abfallen in einem angemessenen Tarif festzulegen und in der Karntner Landeszeitung zu verdffentlichen.
Ein Tarif ist angemessen, wenn er sowohl den bei der Behandlung der Abfalle entstehenden typischen Verhaltnissen
rationell gefUhrter Behandlungsanlagen unter Bedachtnahme auf die Gewahrleistung der Erfillung der dem Betreiber
einer offentlichen Behandlungsanlage obliegenden Pflichten als auch der jeweiligen wirtschaftlichen Lage und den
Interessen der Leistungsempfanger sowie derjenigen, bei denen die Abfdlle anfallen, entspricht. Die Betreiber
offentlicher Behandlungsanlagen sind verpflichtet, zu diesen Tarifen mit jedermann privatrechtliche Vertrage Gber die
ordnungsgemalle Entsorgung abzuschlieRBen.

(2) Im Falle des& 37 Abs 1zweiter Satz in Verbindung mit einer Verordnung gemaR§ 37 Abs 2ist ein einheitlicher
Behandlungspreis sicherzustellen.

(3) Der Abfallwirtschaftsverband darf Vereinbarungen, worin er sich zur Behandlung von Abféllen natdrlicher oder
nicht natlrlicher Personen bedient, nur schlielen, wenn in der Vereinbarung insbesondere enthalten sind:

a) die ziffernmaRig errechenbare Festlegung der Entgelte in einem Tarif, zu welchem der Betreiber der 6ffentlichen
Behandlungsanlage mit jedermann privatrechtliche Vertrage Uber die ordnungsgemdf3e Entsorgung der im
Entsorgungsbereich des Abfallwirtschaftsverbandes anfallenden Abfalle abschliel3t,

b) die Einrichtung eines vom Betreiber der Anlage und vom Abfallwirtschaftsverband paritatisch zu beschickenden
Ausschusses, der Tarifanderungen nach dem Grundsatz der Angemessenheit gemaRR Abs 1 einvernehmlich
verbindlich festzulegen hat,

¢) Bestimmungen tber ein Schiedsverfahren nach den Bestimmungen der Zivilprozessordnung (ZPO)RGBI Nr
113/1895, zur Festlegung der im Tarif festzulegenden Entgelte nach den unter lit b genannten Kriterien, soweit ein
Einvernehmen im eingerichteten Ausschuss daruber nicht zustande gekommen ist.

In Kraft seit 24.04.2004 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-awo/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/k-awo/paragraf/37
https://www.jusline.at/gesetz/k-awo/paragraf/37
https://www.ris.bka.gv.at/BgblAltDokument.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=113/1895

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 39 K-AWO
	K-AWO - Kärntner Abfallwirtschaftsordnung 2004 - K-AWO


